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Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung wurden nachstehende Stellungnahmen 
gemäß der Abwägung berücksichtigt und in die Plandokumente eingearbeitet. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit, Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden fand in der 
Zeit vom 20.03.2024 bis 22.04.2024 statt.  
 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.03.2024 beteiligt. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 20.03.2024 bis 22.04.2024 über das 
Planungsportal des Landes Brandenburg statt. Daneben wurden die Unterlagen im Rahmen einer 
öffentlichen Auslegung bei der Stadt Prenzlau veröffentlicht. 
Die Öffentlichkeit und Gemeinden haben sich nicht beteiligt, Stellungnahmen liegen nicht vor. 
 

27 Träger öffentlicher Belange (TöB) und das Amt Gramzow, die Gemeinde Nordwestuckermark 
sowie der Ortsbeirat Seelübbe wurden mit dem Vorentwurf des B-Planes E IV „Wohnen am 
Seelübber See“ der Stadt Prenzlau um ihre Stellungnahme gebeten.  
17 TöB haben keine Stellungnahme abgegeben. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass diese TöB keine Hinweise oder Anregungen zum 
gegenwärtigen Stand der Planung vorzubringen haben.  
 

13 TöB haben geantwortet, davon haben 
- 5 TöB keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht.  
- 8 TöB haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht. 

 

Es blieben keine Stellungnahmen unberücksichtigt.  
 
 
 
ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  

NACHBARGEMEINDEN, ÖFFENTLICHKEIT 

Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 13.03.2024 über das Online - 

Planungsportal des Landes Brandenburg beteiligt worden. 
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Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Henning von Treskow-Straße 2-8 
14467 Potsdam 
gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de 

25.03.2024 
 
 

X  X 
 

 

 

1 Bbg. Landesamt für Denkmalpflege 
Abt. Baudenkmale 
OT Wünsdorf 
Wünsdorfer Platz 4-5 
15806 Zossen 
poststelle@bldam-brandenburg.de 

25.03.2024  X    

2 
 

Bbg. Landesamt für Denkmalpflege 
Abt. Bodendenkmalpflege 
OT Wünsdorf 
Wünsdorfer Platz 4-5 
15806 Zossen 
poststelle@bldam-brandenburg.de 

17.04.2024 
 

X 
 

 X 
 

  

mailto:gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de
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3 Landesamt für Ländliche Entwicklung, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Grabowstraße 33 
17291 Prenzlau 
steffen.brack@lelf.brandenburg.de 

19.04.2024  X    

4 Landesamt für Umwelt 
Abt. Techn. Umweltschutz 
-Immissionsschutz- 
Postfach 601061 
14410 Potsdam 
Poststelle@LfU.Brandenburg.de 

18.04.2024 XX
 

X 

 X   

5 Landkreis Uckermark 
Bauordnungsamt und Fachämter 
Karl-Marx-Str. 1 
17291 Prenzlau 
amt63@uckermark.de 

18.04.2024 
28.05.2024 
Nachlieferung 

X 
X 

  
X 

X 
 
 

 

6 
 

Landesbüro der anerkannten 
Naturschutzverbände GbR 
Lindenstr. 34 
14467 Potsdam 
info@landesbuero.de 

05.04.2024 
 

X   X  

7 e.discom Telekommunikation GmbH 
Am Kanal 4a 
14467 Potsdam 
info@ediscom.net 

17.04.2024  X    

8 Regionale Planungsgemeinschaft 
Uckermark/Barnim 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
regionalplanung@uckermark-barnim.de 

03.04.2024 X  X    

9 Landesamt für Arbeits-, 
Verbraucherschutz und Gesundheit  
Horstweg 57 
14438 Potsdam 
lavg.office@lavg.brandenburg.de 

20.03.2024  X     

10 Polizeipräsidium Frankfurt (Oder) 
Schutzbereich Uckermark 
Wallgasse 4 
17291 Prenzlau 
Fued.piom@polizei.brandenburg.de 
 
 

25.03.2024 
17.04.2024 
Nachlieferung 
UB 

 X     

11 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Am Rowaer Forst 11 
17094 Burg Stargard 
M.Hundt@telekom.de 

26.03.2024 X  X   

12 Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ 
Neustädter Damm 71 
17291 Prenzlau 
aw@wbv-uckerseen.de 

17.04.2024 X     

 Bundesnetzagentur 
Referat 226 
Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 
226Postfach@BNetzA.de 

      

mailto:Poststelle@LfU.Brandenburg.de
mailto:info@ediscom.net
mailto:regionalplanung@uckermark-barnim.de
mailto:Fued.piom@polizei.brandenburg.de
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 E.dis AG 

Regionalbereich Ost Brandenburg 
Karl-Marx-Str. 2 
17291 Prenzlau 
kundenservice@e-dis.de 

      

 Gemeinde Nordwestuckermark 
OT Schönermark / Amtsstr. 8 
17291 Nordwestuckermark 
kontakt@gemeinde-nordwestuckermark.de 

      

 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 
Bahnhofstraße 12 
15230 Frankfurt (Oder) 
andrea.jacobs@hwk-ff.de 

      

 IHK Ostbrandenburg 
Puschkinstr. 12b 
15236 Frankfurt/Oder 
info@ihk-ostbrandenburg.de 

      

 Kabelservice Prenzlau GmbH 
Freyschmidtstraße 20 
17291 Prenzlau 
ksp-info@primacom.de 

      

 Kataster- und Vermessungsamt 
Dammweg 11 
16303 Schwedt 
kva_62@uckermark.de 

      

 Landesbetrieb Straßenwesen 
Dezernat Planung Ost 
Tramper Chaussee 3 
16225 Eberswalde 
marko.juergen@ls.brandenburg.de 

      

 Nord-Uckermärkischer Wasser- und 
Abwasserverband 
Freyschmidtstr. 20 
17291 Prenzlau 
info@nuwa.de 

      

 Ortsbeirat Seelübbe 
Am Seelübber See 
17291 Prenzlau 
sebastiansuhr@web.de 

      

 50 Hertz Transmission GmbH 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 
Leitungsauskunft! 

      

 Stadtwerke Prenzlau GmbH 
Informations- und Anschlusswesen 
Freyschmidtstr. 20 
17291 Prenzlau 
info@stadtwerke-prenzlau.de 

      

 Uckermärkische  
Dienstleistungsgesellschaft (UDG) 
Franz-Wienholz-Straße 25a 
17291 Prenzlau 
info@udg-uckermark.de 

      

 Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH 
Steinstr. 5 
16303 Schwedt/Oder 
info@uvg-online.de 

      

mailto:kundenservice@e-dis.de
mailto:andrea.jacobs@hwk-ff.de
mailto:ksp-info@primacom.de
mailto:info@nuwa.de
mailto:info@uvg-online.de
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 Vodafone GmbH 
Attilastraße 61-67 
12105 Berlin 
Koordinationsanfragen.de@vodafone.com 

      

 Zentraldienst der Polizei Brandenburg 
Kampfmittelbeseitigungsdienst  
Am Baruther Tor 20 
15806 Zossen 
kampfmittelbeseitigungsdienst@polizei.brandenburg.d
e 

      

 Amt Gramzow 
Poststr. 25 
17291 Gramzow 
info@amt-gramzow.de 

      

 



          6 

Stellungnahme Nr. 0 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Abwägung  

 

 

 
 
Stellungnahme Nr. 0 vom 25.03.2024 
 
 
Die landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          7 

Stellungnahme Nr. 0 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Abwägung  

 

 
Aktuell ist der Regionalplan bereits als Satzung beschlossen und liegt der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zur Genehmigung vor. Der Hinweis wird unter 
Punkt 4. der Begründung aufgenommen und damit aktualisiert. 
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Stellungnahme Nr. 1 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege  
Baudenkmäler 

Abwägung  

 

 

 
 
TÖB-Nr. 1 vom 25.03.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          9 

Stellungnahme Nr. 2 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
Bodendenkmäler 

Abwägung  

 

 

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 17.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und unter Punkt 3.2. der Begründung 
mit genaueren Angaben zu dem konkret benannten Bodendenkmal ergänzt. Im 
bestehenden F-Plan ist es bereits aufgeführt und wird bei der Änderung des F-Plans 
übernommen (siehe Planausschnitte in der Begründung). 
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Stellungnahme Nr. 2 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
Bodendenkmäler  

Abwägung 

 

 

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 17.04.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird bei den weiterführenden Planungen beachtet. 
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Stellungnahme Nr. 3 Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung 

Abwägung  

 

 

 
 
TÖB-Nr. 3 vom 19.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          12 

Stellungnahme Nr. 4 Landesamt für Umwelt – technischer Umweltschutz Abwägung  

 

 
 
TÖB-Nr. 4 vom 18.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
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Stellungnahme Nr. 4 Landesamt für Umwelt – Formblatt Immissionsschutz Abwägung 
 

 

 
Die Ausführungen im Formblatt werden zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme Nr. 4 Landesamt für Umwelt Abwägung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          15 

Stellungnahme Nr. 4 Landesamt für Umwelt Abwägung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen beziehen sich auf Punkt 8. der Begründung des Bebauungsplans. Ein 
Hinweis wird in der Begründung zur F-Planänderung unter Punkt 6. ergänzt. 
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Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Abwägung 

 

 

 
 
TÖB-Nr. 5 vom 18.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
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Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          18 

Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Abwägung  

 

 

 
 
 
 
 
Die Korrektur wird vorgenommen. 
 
Der Ortsname wird ergänzt. 
 
Die positive Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung und wird unter 
Punkt 4 der Begründung ergänzt. Außerdem werden die Darlegungen aus dem nun als 
Satzung beschlossenen Integrierten Regionalplan hier eingefügt, wie es auch in der 
Begründung zum B-Plan erfolgt. 
 
Diesbezügliche Aussagen werden unter Punkt 1 der Begründung ergänzt. 
 
 
 
Eine kurze Zusammenfassung wird unter Punkt 7 der Begründung ergänzt. Die 
Anpassung des Umweltberichtes wird als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese detaillierten Angaben sind in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. Sie 
werden in der Flächennutzungsplanänderung nicht ausführlich dargelegt. Dennoch 
erfolgt ein Hinweis auf das Thema Löschwasser unter Punkt 3.3. der Begründung.  In 
dem Gefahrenabwehrbedarfsplan sind drei Wasserentnahmestellen aus dem Seelübber 
See benannt.  



          19 

Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark  Abwägung 
 

 

 
 
 
 
 
Die bereits erstellte Planstraße wird als öffentliche Straße genutzt. Sie ist bei der F-
Planänderung nicht explizit als Verkehrsfläche ausgewiesen, da sie lediglich die 
Funktion einer Anliegerstraße hat. Die Hinweise für Rechte und Gebrauch werden zur  
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          20 

Nachreichung Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Landwirtschafts- und 
Umweltamt 

Abwägung 

 

 
 
TÖB-Nr. 5 vom 28.05.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 



          21 

Nachreichung Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Landwirtschafts- und 
Umweltamt 

Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht zur F-Planänderung wird auf der Basis des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan gefertigt und liegt der Begründung zur F-Planänderung als Anlage 
bei.  



          22 

Stellungnahme Nr. 5 Landkreis Uckermark Nachlieferung Landwirtschafts- und 
Umweltamt 

Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung wird korrigiert, (siehe auch Abwägung unter Nr. 5 zur Stellungnahme 
vom Bauordnungsamtes der LK) sowie die Schreibkorrekturen vorgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 6 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 

 
 
TÖB-Nr. 6 vom 05.04.2024 
 
Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Inanspruchnahme von Teilflächen aus dem FFH-Gebiet diente die Herleitung 
im Rahmen der FFH-Vorprüfung, die von der UNB bestätigt wurde. In Punkt 7. der 
Begründung zur F-Planänderung ist dazu ausgeführt. Der nun vorliegende 
Umweltbericht zur F-Planänderung geht auf die Ergebnisse dieser Prüfung ein. 
Die Kleingartennutzung wurde zum Teil schon aufgegeben. Die bestehende Bebauung 
in Form eines mehrgeschossigen Wohnblocks ist bereits beseitigt worden, da diese 
Bebauung nicht ortstypisch ist, im ländlichen Raum um Prenzlau nicht nachgefragt 
wird, leer stand und somit einen städtebaulichen, wie sanierungsbedürftigen Missstand 
im Ort darstellte. Mittelfristig ist auch der zweite Wohnblock zum Abriss vorgesehen. 
Die sich neu ergebende Baufläche soll durch das Bebauungsplanverfahren eine neue 
städtebauliche Ordnung mit ortstypischen Einzelhäusern mit max. 2 Wohneinheiten 
erhalten, die sich nun als Allgemeines Wohngebiet (Art) und im Maß der Nutzung sowie 
der Bauweise in den dörflichen Siedlungsbereich einfügen sollen.  
In diesen Zusammenhang wird der F-Plan geändert, der diese Flächen bisher als 
Mischbauflächen vorsieht. 
Wohnraumnachfragen bestehen neben den in der Stadt Prenzlau selbst auch in ihren 
Ortslagen, die ein erweitertes Angebot zu den von der Stadt insgesamt zu lösenden 
Wohnraumbedarfen bieten. 
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Stellungnahme Nr. 6 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR Abwägung 

 

In den Bebauungsplan wurden die aufgeführten Maßnahmen aus dem AFB als 
Festsetzungen und Hinweise übernommen und sind grundsätzlich als ausreichend zu 
betrachten. Auf den AFB wird in der Begründung zur F-Planänderung im Punkt 6. 
eingegangen.  
Nun wird im neuen zweistufigen Verfahren nach § 8 BauGB der Umweltbericht gemäß 
§ 9 Abs.8 BauGB für den Bebauungsplan erstellt, der die umweltrechtlichen Belange 
noch einmal herausstellt und bewertet. 
Bisher stellte der § 13b BauGB auf die Zulässigkeit von Wohnnutzung ab, um die   
Bauflächen im Außenbereich über dieses Bebauungsplanverfahren zu aktivieren. Nun 
wird im zweistufigen Verfahren unter Berücksichtigung der Umweltinformationen das 
gleiche Planziel verfolgt. Die oben genannten Ausführungen zum Wohnraumbedarf 
werden unter Punkt 1 der Begründung deutlicher herausgestellt. 
Es handelt sich um eine Fläche von ca. 890 m² landwirtschaftliche Fläche (Teilstück 
des FS 20/2 und des FS 274), die über den Bebauungsplan zu Bauland entwickelt 
werden soll. Sie ist im Randbereich einer größeren zusammenhängenden 
Landwirtschaftsfläche gelegen, stellt eine separierte Nebenfläche der 
Landwirtschaftsfläche dar und ist im Süden an ungeordnete Brachflächen 
(Nebengelass) des Siedlungsbereiches von Seelübbe und westlich an Kleingärten 
grenzend. Der Umweltbericht zur F-Planänderung macht dazu detaillierte Aussagen.  
Wie unter Punkt 1. und auch 5. der Begründung zur F-Planänderung noch prägnanter 
ausgeführt wird, war eben gerade die Schaffung von Wohnraum auch in ländlichen 
Lagen und die Beseitigung städtebaulicher Missstände in dörflichem Baugefüge das 
Ziel des Bebauungsplanverfahrens nach §13b BauGB (§1a Abs.2 Satz 4, BauGB).  
Daher wird hier „nur im notwendigen Umfang“ landwirtschaftliche Fläche umgenutzt  
(§ 1a Abs.2 Satz 2 BauGB), was die EVG(FFH)-Fläche betrifft, die wiederum in der 
Vorprüfung als mögliches Bauland seitens der Fachbehörde bestätigt wurde (siehe 
oben). Der „sparsame Umgang mit Grund und Boden“, aber auch die „Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung“, hier mit 
geringfügiger Erweiterung zur Abrundung eines Baugebietes innerhalb einer dörflichen 
Siedlung, sind Grundsätze, die diese Planung in der Abwägung nach §1 Abs.7 BauGB 
berücksichtigt hat (§1a Abs.2 Satz 3 BauGB). 
Der nun im Verfahren nach § 9 Abs. 8 BauGB mit Angaben nach § 2a BauGB zu 
erbringende Umweltbericht zum Bebauungsplan hat diese Belange des 
Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege berücksichtigt, wie 
es bereits in Teilen schon durch den AFB erfolgt ist (§1a Abs.3 BauGB). Nach den 
bisherigen Prüfergebnissen ist von erheblichen Umweltbeeinträchtigungen nicht 
auszugehen. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurde im Rahmen der TÖB-
Beteiligung auf der Beteiligungsplattform der Stadt Prenzlau nach der Einstellung der 
Dokumente Plan, Begründung, AFB, SPA-Vorprüfung hochgeladen. Der 
Umweltbericht wurde nachträglich eingestellt, die TÖB informiert und die Abgabe einer 
Stellungnahme möglich.    
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Ergänzte Stellungnahme Nr. 6 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände 
GbR 

Abwägung  

 

 
 
TÖB-Nr. 6 vom 05.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise beziehen sich auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan und werden 
dort berücksichtigt. Eine allgemeine Aussage wird in dem Punkt 7. der Begründung zur 
F-Planänderung formuliert. 
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Ergänzte Stellungnahme Nr. 6 Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände 
GbR,  

Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise beziehen sich auf den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum 
Bebauungsplan und werden dort berücksichtigt. Eine allgemeine Aussage wird in dem 
Punkt 7. der Begründung zur F-Planänderung formuliert. 
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Stellungnahme Nr. 7 Ediscom Telekommunikation GmbH Abwägung  
 

 

 
 
TÖB-Nr. 7 vom 17.04.2024 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
Die Stellungnahme einschließlich aller Anlagen wird an die für den Tiefbau 
verantwortlichen Stellen der Stadt Prenzlau sowie den Erschließungsträger 
weitergeleitet.  
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Stellungnahme Nr. 8 Regionale Planungsgemeinschaft Abwägung 

 

 

 

TÖB-Nr. 8 vom 03.04.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Anmerkung: 
Zwischenzeitlich ist der Regionalplan als Satzung beschlossen und liegt der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zur Genehmigung vor. 
 
Der Bebauungsplan überplant zum Teil den baulichen Bestand und nutzt nur in 
begrenztem Maße neue Wohnsiedlungsflächen. Insofern ist hier die Ausweisung von 
Wohnbauflächen in einem Ort, der nicht als ein Vorbehaltsgebiet „Siedlung“ gesehen 
wird, als bauliche Ergänzung zum Siedlungsbestand zu betrachten.  
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Stellungnahme Nr. 9 Landesamt für Arbeits-, Verbraucherschutz u. Gesundheit Abwägung 

 

 

TÖB-Nr. 9 vom 20.03.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Nr. 10 Polizeipräsidium Brandenburg/Polizeidirektion Ost Abwägung 

 
 
 
Nachlieferung Stellungnahme zum Umweltbericht 
 

 
 

 
 

TÖB-Nr. 10 vom 25.03.2024 bzw. 17.04.2024 (Nachlieferung Umweltbericht) 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
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Stellungnahme Nr. 11 Deutsche Telekom Technik GmbH Abwägung 

 

 

 
 
TÖB-Nr. 11 vom 26.03.2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird unter Punkt 5. der Begründung aufgenommen. Er ist in der parallelen 
Bebauungsplanung enthalten und bei der Umsetzung der Straße bereits berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 11 Deutsche Telekom Technik GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 12 Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ Abwägung 

 

 

 
 
TÖB-Nr. 12 vom 17.4 2024 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
 

 


